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Checkliste: So haben Diskriminierungsklagen schwerbehinderter Bewerber keine Chance

	MASSNAHME
	

	Sie erteilen der Arbeitsagentur mit jeder Stellenausschreibung einen Vermittlungsauftrag.
	☐
	Sie unterrichten Ihren Betriebs- oder Personalrat sowie Ihre Schwerbehindertenvertretung, sobald Ihnen die Bewerbung ei-nes Schwerbehinderten vorliegt
	☐
	Falls Sie die Pflichtquote Schwerbehinderter nicht er füllen, erör-tern Sie mit diesen Gremien auch geplante Absagen und begrün-den diese ggf.
	☐
	Als öffentlicher Arbeitgeber: Sie laden jeden schwerbehinderten Bewerber zum Vorstellungsgespräch ein, der für die Stelle nicht offensichtlich ungeeignet ist.
	☐
	Sie legen für die Stelle relevante Auswahlkriterien fest, um im Streitfall zu beweisen, dass die Behinderung Ihre Entscheidung nicht beeinflusst hat.
	☐
	Verzichten Sie auf Kommentare zur Behinderung in den Bewer-bungs- und Einstellungsunterlagen.
	☐
	Formulieren Sie Absagen ohne Bezug zur Behinderung.
	☐
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